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Höhere Berufsbildung
Alle Studierenden des Tertiär-Bereichs sollen 
in vergleichbarer Art behandelt werden
Die höhere Berufsbildung ist Teil des Tertiär-Bereichs. Allerdings werden die Studierenden der höheren Berufsbildung nicht gleich behandelt wie die Studierenden der Hochschulen, die den anderen Teil des Tertiär-Bereichs bilden
. Für Travail.Suisse, den unabhängigen Dachverband von 170‘000 Arbeitnehmenden, ist es aber notwendig, dass die Studierenden beider Bereiche in vergleichbarer Weise behandelt werden, auch in Bezug auf die Studiengebühren. 
Die höhere Berufsbildung und die Hochschulen unterscheiden sich in Bezug auf die Studiengebühren, die Freizügigkeit und die Art der Finanzierung durch die öffentliche Hand (Bund und Kantone). Travail.Suisse ist überzeugt, dass es notwendig ist, die Studierenden beider Tertiär-Bereiche in vergleichbarer Weise zu behandeln, gerade auch, was die Studiengebühren betrifft. 

Gesucht: Kriterium für eine vergleichbare finanzielle Behandlung

Wann werden die Studierenden der höheren Berufsbildung und der Hochschulen in Bezug auf die Studiengebühren gleich behandelt? Bisher hat niemand diese Frage zu beantworten versucht. Travail.Suisse macht diesbezüglich einen Vorschlag und definiert ein Kriterium der Gleichbehandlung.

Bachelor-Abschluss an einer Hochschule als Massstab für die Gleichbehandlung

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten der Gleichbehandlung: wenn die Semestergebühren gleich sind oder wenn die Kosten für das Studium insgesamt gleich sind. Travail.Suisse schlägt vor, für die Gleichbehandlung der Studierenden die Kosten für einen Bachelor-Abschluss an einer öffentlichen Hochschule als Massstab zu nehmen
. Dieser beträgt durchschnittlich für die sechs Semester circa 4680.00 Franken
. Travail.Suisse fordert daher, dass die Studierenden der höheren Berufsbildung für ihre Ausbildung maximal gleich viel an Studiengebühren bezahlen sollen wie Hochschulabgängerinnen und –abgänger mit einem Bachelor, d.h. maximal 4680 Franken.

Begründung für diesen Massstab

Auf dem Arbeitsmarkt haben Abschlüsse der höheren Berufsbildung und Bachelor-Abschlüsse der Hochschulen einen vergleichbaren Wert. Es sind Höherqualifikationen, die gegenüber einem Sekundar-II-Abschluss zu einem messbar höheren Lohn führen. Wenn man bedenkt, dass die Studierenden der höheren Berufsbildung wegen des kürzeren Studiums früher als die Hochschulstudierenden mehr verdienen können, ist eine höhere Semestergebühr vertretbar. Wichtig ist aber, dass sie insgesamt für ihren Abschluss nicht mehr bezahlen müssen als Bachelorstudierende an Hochschulen. 
Wenn man hingegen als Massstab für die Gleichbehandlung die Kosten für einen Masterabschluss an einer Hochschule nehmen würde
, wären die Studierenden der höheren Berufsbildung benachteiligt. Die Kosten wären zu hoch angesichts der Tatsache, dass ein Masterabschluss gegenüber einem Abschluss der höheren Berufsbildung auf dem Arbeitsmarkt überlegen ist. 
Umsetzung dieses Kriteriums
Bei der Umsetzung dieses Kriteriums müssen zwei Tatsachen besonders berücksichtigt werden: Da sich die verschiedenen Bereiche der höheren Berufsbildung (Höhere Fachschulen, Berufsprüfung und höhere Fachprüfung, Vorbereitungskurse) stark voneinander unterscheiden, ist für jeden Typ ein den Forderungen angemessenes Konzept zu entwickeln. Zudem ist eine Kostenschätzung vorzunehmen, wie viel die Anwendung dieses Kriteriums kostet. Ist die Anwendung überhaupt finanzierbar? Beide Fragen werden wir im nächsten Pressedienst zu beantworten versuchen.
Bruno Weber-Gobet , Leiter Bildungspolitik Travail.Suisse 
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� Die grundlegenden Unterschiede zwischen der  höhere Berufsbildung und den Hochschulen haben wir im letzten Pressedienst von Travail.Suisse (Nr. 6 – 11. April 2011) skizziert. � HYPERLINK "http://www.travailsuisse.ch/de/node/2752" ��http://www.travailsuisse.ch/de/node/2752� 


� � HYPERLINK "http://www.berufsberatung.ch/dyn/2674.aspx" ��http://www.berufsberatung.ch/dyn/2674.aspx� 


� Die 4680 Franken geben eine Grössenordnung an. Es gibt Hochschulen, die teurer sind und solche, die kleinere Studiengebühren verlangen. 


� Masterabschluss nach neun Semestern kostet 7020 Franken, nach zehn Semestern 7800 Franken im Durchschnitt. 





